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An alle Mitglieder des  

Kulturring Störmede e.V. 

Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung  
 
Hier mit lade ich Sie als Mitglied des Kulturring Störmede e.V. zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 

24.10.2022 um 19:30 Uhr in die Gaststätte Pohle recht herzlich ein. 

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 

 

  TOP 1: Begrüßung 

 

  TOP 2:  Satzungsänderung 

 

  TOP 3:  Verschiedenes und Information 

 

Zur Information: unter TOP 2 „Satzungsänderung“ sind einige redaktionelle Änderungen der Satzung nach Schreiben der 

Finanzverwaltung NRW vom 02.08.2022 notwendig. Diese umfassen folgende Punkte, die angepasst wurden: 

 
§ 1 

Name des Vereins 
Der Verein führt den Namen "Kulturring Störmede e. V.“ 

Der Verein Kulturring Störmede mit Sitz in Störmede verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke 
im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
 

§ 10 
Auflösung des Vereins 

a) Die Auflösung des Vereins kann nur auf einer zu diesem Zwecke einberufenen Mitgliederversammlung 
beschlossen werden. 

b) Der Beschluss über die Auflösung des Vereins muss mit einer Stimmenmehrheit von ¾ der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder gefasst werden. 

c) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen an die Stadt 
Geseke, die es für kulturelle Zwecke im Ortsteil Störmede zu verwenden hat.  
 
Dieser Absatz wird gestrichen und dafür der folgende Absatz eingefügt. 
 

c)  Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an die Stadt Geseke, die es unmittelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige Zwecke zur Förderung der Kultur im Ortsteil Störmede zu verwenden hat. 

 

Wir würden uns freuen, Sie an diesem Abend begrüßen zu können 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Stephan Kemper 
 


